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TETRA-Digitalfunknetz der Stadtwerke Osnabrück AG; Ihr Antrag vom 14.10.2019

Ihren Antrag auf Informationen zum TETRA-Digitalfunknetz der Stadtwerke Osnabrück vom

14.10.2019 auf Grundlage der Satzung zur Regelung des Zugangszu Informationen des

eigenen Wirkungskreises der Stadt Osnabrück (Informationsfreiheitssatzungder Stadt

Osnabrück), in der Fassung vom 12.03.2019, lehne ich hiermit ab.

Begründung

Es besteht kein Anspruchim Sinne des 8 3 der Informationsfreiheitssatzung der Stadt

Osnabrück.

Gem. 8 6 Abs. 2 Nr. 1 der Informationsfreiheitssatzungist der Antrag abzulehnen, wennein

Anspruch nach8 3 nicht besteht. $ 3 der Informationsfreiheitssatzung regelt, dass jede

natürliche oder juristische Person einen Anspruch auf Zugangzu denbei der

Stadtverwaltung und ihren Eigenbetrieben vorhandenenamtlichen Informationenhat.

Dieser Anspruch bestehtnicht, sofern einer der Ausschlusstatbestände aus $ 7 dieser

Satzung vorliegt. Gem. $ 7 Abs. 4 Nr. 2 der Informationsfreiheitssatzungliegt einer dieser

Ausschlusstatbestände vor, sobald durch das Bekanntwerden der Information Betriebs- oder

Geschäftsgeheimnisse offenbart würden unddie hierdurch betroffene Person dem nicht

zustimmt.

Ihr Antrag richtet sich auf Informationen bezüglich des TETRA-Digitalfunknetzes der

Stadtwerke Osnabrück AG, welcheals Aktiengesellschaft wederzur Stadtverwaltung gehört,

nocheinenihrer Eigenbetriebe darstellt. Die Stadtwerke Osnabrück AG stimmte einer

Weitergabe etwaigerbei der Stadtverwaltung oder den Eigenbetrieben vorliegenden

Informationenzu ihrem TETRA-Digitalfunknetz ausdrücklich nicht zu, sodasshierIhrerseits



kein Anspruch auf die Offenbarung von Informationen.gegenüber der Stadt Osnabrück

besteht und Ihr Antragfolglich abzulehnenist.

Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach BekanntgabeKlage beim

Verwaltungsgericht Osnabrück, Hakenstraße 15, 49074 Osnabrück erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

 


